
Corona-
Einlassregeln   
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie                                               (Stand 21.05.2021)

BESUCHE
• Besuchszeiten: 13 - 18 Uhr (Mi., Sa., So. und an Feiertagen) 
• Besuchsdauer: 60 Minuten 
• Besucheranzahl: maximal 1 Besucher*in pro Patient*in und pro Tag 
• Besucherregistrierung: Besuche sind nur nach vorheriger Registrierung möglich 

AUSNAHMEN
• Besuche durch eine/n erwachsene/n Familienangehörige/n in zeitlicher Absprache mit der Station außerhalb der Besuchs- 
 zeiten bzw. über längere Zeit 
• Eine Begleitperson (z.B. ein Elternteil bei Kindern) ist erlaubt. 
• Weitere Ausnahmen (z.B. Besuche durch Minderjährige) können von der Klinikleitung oder dem behandelnden Arzt/ 
 Ärztin erteilt werden. 

Hygienevorgaben
• Durchgehendes Tragen einer FFP2-Maske ohne Ventil oder der Standards KN 95, N 95, KF 94 und KF 99. Kinder von 6 
 bis 13 Jahren tragen durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz. 
• Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen (Ausnahme: enge Familienangehörige) 
• Hygienische Händedesinfektion

Besucherregistrierung (an den Besuchstagen über zuständige Station)
Besucher*innen müssen sich vor dem Besuch registrieren (für eine mögliche Kontaktverfolgung), einen Selbstauskunfts-
bogen ausfüllen und einen der folgenden Nachweise vorlegen:

• „genesen“: Nachweis einer durchgemachten Infektion mittels PCR-Test, der max. 6 Monate und mindestens 28 Tage 
 zurückliegt 

• „geimpft“: Nachweis über die vollständige Impfung (BioNTech, Moderna, AstraZeneca) frühestens 14 Tage nach der Zweit- 
 impfung bzw. beim Impfstoff Janssen-Cilag (Tochterfirma von Johnson & Johnson) frühestens 14 Tage nach der Einmalimpfung

• „getestet“: negativer COVID-19 Antigen-Test nicht älter als 24 h oder negativer COVID-19 PCR-Test nicht älter als 72 h 
 (kein Selbsttest!!)

Die Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises ist als Original in Papier- oder in digitaler Form möglich (z.B. digi-
taler Impfpass). Der PCR-Nachweis kann auch über eine ärztliche Bescheinigung erbracht werden.

Testmöglichkeiten 
• Eine Testung vor Ort im Klinikum Karlsruhe ist von montags bis freitags von jeweils 12 - 13 Uhr in der Corona- 
 Ambulanz in Haus N der Abteilung für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene möglich.  
• Nutzen Sie alternativ die Testmöglichkeiten z.B. in Arztpraxen, in Schnelltestzentren, Apotheken etc.  
 (karlsruhe.de/teststellen)

Besuchsverbot
Ein Besuchsverbot besteht weiterhin für alle Covid-Stationen sowie für alle Intensivstationen und onkologischen Stati-
onen (einschließlich Transplantationsstation) aufgrund der besonders infektionsgefährdeten Patientengruppen in die-
sen Bereichen. 

Ein absolutes Besuchsverbot gilt auch für Besucher*innen, bei denen eine aktive COVID-19-Erkrankung nicht sicher aus-
geschlossen ist oder bei denen in den vergangenen 28 Tagen eine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert wurde oder die 
innerhalb der Inkubationszeit Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten. 
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